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HINWEISE

Das vorliegende Info-Service gibt den versicherten Personen 
einen Überblick über die Abläufe, Pflichten, Ansprüche und 
Informationsquellen bezüglich der beruflichen Vorsorge von arbeitslo-
sen Personen. Es berücksichtigt das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
(AVIG SR 837.0), dessen Verordnung (AVIV SR 837.02) sowie die 
Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeits-
losen Personen (SR 837.174). Dieser Überblick kann aber nicht alle 
Einzelheiten des Gesetzes wiedergeben. In Zweifelsfällen ist immer 
der Gesetzestext massgebend. 

Die aufgeführten Zahlen (z.B. Frankenbeträge) können Änderungen 
erfahren. Bei Ihrer Vollzugsstelle erhalten Sie die jeweils gültigen 
Zahlen. 

Auskünfte zu konkreten Fragen erteilen Ihre Vollzugsstellen: 
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Versicherungspflicht
Obligatorisch versichert sind seit dem 1. Juli 1997 alle arbeitslo-
sen Personen (ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres), 

-
chert, kann sie bei der Stiftung Auffangeinrichtung schriftlich einen 
Befreiungsantrag stellen. Dieser wird bewilligt, wenn die gesuchstel-
lende Person bereits einen ausreichenden Vorsorgeschutz geniesst 
(Vorgehen siehe unter Punkt 4).

Versicherter Lohn und Beiträge
-

in Verbindung mit einem Zwischenverdienst, eines Programmes zur 

Als Eintrittschwelle in die BVG-Versicherung gilt der minimale 

-

betragen 0.8% und werden je hälftig durch den Versicherten und 

ganzen Betrag. 

Arbeitslosenentschädigung; ALE) sollen die Berechnung der Beiträge 
illustrieren:
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Leistungen

nicht aber das Alterssparen. Die obligatorische BVG-Vorsorge für 
arbeitslose Personen ist deshalb eine reine Risikovorsorge (ähnlich 
wie die Unfallversicherung oder die ALV) und keine Vorsorge für das 
Alter. Aus diesem Grund kann das bisher angesparte Altersguthaben 
(Freizügigkeitsleistungen des letzten Arbeitgebers) nicht der Stiftung 
Auffangeinrichtung BVG übertragen werden.

Im Falle einer eingetragenen Partnerschaft ist die überlebende Person 
einem Witwer/einer Witwe gleichgestellt.

Bei Invalidität
Invalidenrente
Umfang der Invaliditätsleistungen richtet sich nach dem Grad der 
Invalidität. Ein Invaliditätsgrad von 

Dreiviertelrente.

halbe Rente.

Viertelrente.

Zu beachten ist allerdings die Regelung gemäss Buchstabe f der 
Übergangsbestimmungen der Änderung des BVG vom 3. Oktober 
2003 (1. BVG-Revision).

Für die Berechnung der Höhe der Invalidenrente wird auf das 
Guthaben abgestellt, welches sich zusammen setzt aus 

sicherte Person vor Beginn dieser Versicherung erworben hat, und 

für die Zeit vom Beginn der Versicherung bis zum Pensionsalter. 
Ist die versicherte Person im Sinne der IV invalid geworden, wird 
die Höhe der Invalidenrente auf Grund dieses massgebenden 
Guthabens und dem für diese Person im Pensionsalter gültigen 
Umwandlungssatz berechnet. 

3
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Die Leistungspflicht der Stiftung endet, wenn der Invaliditätsgrad weni-
ger als 40% beträgt, spätestens aber bei Erreichen des Pensionsalters 

Invaliden-Kinderrente:

Kapitalabfindung

gen ausgerichtet (Art. 37 Abs. 2 BVG).

Im Todesfall
Ehegattenrente/-gattinnenrente
Die Höhe der Ehegattenrente /-gattinnenrente bzw. der Rente des 
eingetragenen Partners / der eingetragenen Partnerin entspricht

Invalidenrente.

zu-letzt ausgerichteten Invalidenrente.
Waisenrenten
Die Höhe der Waisenrente entspricht 

Invalidenrente.

 letzt ausgerichteten Invalidenrente.

Ergänzende Hinweise
Koordination mit weiteren Ersatz- und Erwerbseinkommen

lidenleistungen, soweit sie zusammen mit anderen anrechenbaren 
Einkünften 90% des mutmasslich entgangenen Verdienstes über-
steigen. 

Zweckbestimmung, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund 
des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden, wie Renten und 

ländischer Sozialversicherungen und Vorsorgeinrichtungen (z.B. 

Hilflosenentschädigung, Abfindungen und ähnlichen Leistungen. 
Bezügern von Invalidenleistungen wird überdies das weiterhin 
erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder 
Ersatzeinkommen angerechnet.

3.2
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Befreiung von der obligatorischen BVG-Vorsorge für arbeit s-
lose Personen

Die Befreiung von der obligatorischen beruflichen Vorsorge für 
arbeitslose Personen ist möglich, wenn der Vorsorgeschutz nach Art. 
47 BVG bei einer Vorsorgeeinrichtung besteht. Beim zuständigen 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum kann ein Formular für einen 
Befreiungsantrag bezogen werden. Dieser ist ausgefüllt, zusammen 
mit einer Versicherungsbestätigung der Vorsorgeeinrichtung und 

Zweigstelle der Stiftung Auffangeinrichtung BVG zu senden. Diese 
wird den Antrag prüfen und der Antragstellerin/dem Antragsteller 
schriftlich mitteilen, ob eine Befreiung von der obligatorischen beruf-
lichen Vorsorge für arbeitslose Personen gewährt werden kann.

Meldung eines versicherten Ereignisses (Tod oder Invalidität)
Für Invaliditätsfälle, die vor dem 1. Juli 1997 eingetreten sind, 
besteht im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge für 
arbeitslose Personen kein Vorsorgeschutz. In diesem Fall hat die 
arbeitslose Person abzuklären, ob allenfalls der Vorsorgeschutz ihrer 

Nachdeckung).

versicherte Person oder deren Hinterbliebene mit dem zustän-
digen Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum in Verbindung zu 

Dokumente zur Ausrichtung von Vorsorgeleistungen gemäss 
Verordnung über die obligatorische berufliche Vorsorge von arbeits-
losen Personen sind der Zweigstelle der Stiftung Auffangeinrichtung 

Wenn Sie ein Gesuch an die IV stellen, müssen Sie dies unverzüglich 
Ihrem RAV melden. Im Invaliditätsfall kann über eine allfällige BVG-
Rente nicht vor dem IV-Entscheid befunden werden. Zu diesem 
Zeitpunkt stehen Sie möglicherweise seit längerer Zeit nicht mehr in 

Entscheides durch die IV beim RAV erneut eine Schadenmeldung vor-

Ereignisses das vorhandene Altersguthaben aus aktiver Arbeitszeit 

Freizügigkeitskonto oder letzter Vorsorgeausweis).
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